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Vorwort 
 

 

Liebe Mitstreiter*innen  
im Kampf gegen Rechtsextremismus, 
 

 
2024 war in Bayern ein Jahr der Höchststän-
de und das ist kein Grund zum Jubeln. Fast 
zehn rechte Straftaten pro Tag, mehr als fünf 
Fälle von Hasskriminalität täglich und über 
drei rassistische Angriffe pro Tag! Antisemiti-
sche Delikte erreichten 579 Fälle und islam-
feindliche Straftaten haben sich in nur drei 
Jahren mehr als verdreifacht. Die Zahl der 
Opfer rechter Gewalt liegt so hoch wie seit 
Jahren nicht mehr.   
 
 
Der parlamentarische Arm des Rechtsextre-
mismus, die AfD, treibt die Radikalisierung 
weiter voran. Ihre Sprache im Parlament 
gießt Öl ins Feuer, sie spaltet und sät Miss-
trauen und Hass. Allzu genau wissen wir, wie 
schnell aus Worten dann Taten und wie 
schnell aus Hetze Gewalt werden kann. Diese 
Dynamik ist messbar und sie trifft unser de-
mokratisches Fundament ins Herz. Bertolt 
Brecht schrieb einmal: „Der Schoß ist fruchtbar 
noch, aus dem das kroch.“ Dieser Satz muss 
uns zu denken geben. So erschreckend nah 
sind die Verbindungen zwischen Parlament 
und Straße und immer mehr und immer offe-
ner verknüpfen sich die antidemokratischen 
Akteur*innen.  
 

Das diesjährige Lagebild Rechtsextremismus legt 
die Fakten offen. Wir haben dafür im Vorfeld 

zahlreiche parlamentarische Anfragen gestellt 
und machen deutlich: Unsere Demokratie ist un-
ter Druck, aber sie ist zugleich unsere stärkste 
Antwort. Wir gehen wie in den Jahren davor auf 
Entwicklungen ein und analysieren die Zahlen. 
Das Lagebild will informieren und zum Handeln 
ermutigen.  
 
 
Beste Grüße!  

 

 

Ihr Cemal Bozoğlu, MdL 
Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremis-
mus der GRÜNEN Landtagsfraktion  

 

 



Forderungen  
 

 

2 Rechte Gewalt als größte  
Gefahr anerkennen 
Rechte Gewalt und Terrorismus 

stellen die größte Bedrohung für die Innere 
Sicherheit unseres Landes dar. Diese Gefahr 
muss klar benannt und mit entschlossenem 
staatlichem Handeln beantwortet werden. Dazu 
gehören erhöhter Fahndungs- und Ermittlungs-
druck sowie die konsequente Strafverfolgung.  

3 Antisemitismus und Rassismus 
konsequent bekämpfen  
Die anhaltend hohen Zahlen antise-

mitischer und rassistischer Delikte erfordern ent-
schlossenes Handeln. Straftaten müssen konsequent 
erfasst, verfolgt und geahndet werden. Der Schutz 
jüdischer Einrichtungen ist zu verstärken, Beratungs- 
und Dokumentationsstellen für Betroffene rassisti-
scher Gewalt sind zu fördern. Antisemitismuspräven-
tion und Rassismusprävention müssen verbindlich in 
Bildung und Ausbildung integriert werden. Es 
braucht in Bayern nun auch endlich eine unabhängi-
ge Meldestelle für rassistische Vorfälle.  

4 Extremistische Organisatio-
nen verbieten  
Rechtsextreme Gruppen wie die 

Identitäre Bewegung, Voice of Anger oder neue 
Active-Club-Strukturen sind Rekrutierungsfelder 
für Gewalt. Das Vereinsrecht ist konsequent  

5 Extremismus-Merker  
überprüfen 
Die bayerische Anwendung des 

Extremismus-Merkers führt zu auffälligen Abwei-
chungen bei der Einstufung rechter Straftaten. Um 
die Gründe dafür klarer zu erkennen, sollten die 
zugrunde liegenden Bewertungskriterien offenge-
legt und fachlich überprüft werden können. Eine 
transparente und einheitliche Anwendung würde 
Vergleichbarkeit und Vertrauen schaffen.  

6 Schutz für Amts- und Man-
datsträger*innen verbessern  
Die Zahl der Angriffe auf gewählte  

Vertreter*innen ist weiterhin sehr hoch. Wir fordern 
ein umfassendes Schutzkonzept, niedrigschwellige 
Meldewege und konsequente Strafverfolgung, da-
mit demokratisches Engagement nicht durch Be-
drohung eingeschränkt wird. 

7 Geflüchtete besser schützen 
Angriffe auf Geflüchtete und ihre 
Unterkünfte haben einen Mehrjah-

reshöchststand erreicht. Bayern muss den Schutz 
dieser Menschen ausbauen, Sicherheitsbehörden 
stärken und mehrsprachige Beratungs- sowie Do-
kumentationsstellen für Betroffene dauerhaft ab-
sichern.  

8 Demokratiebildung und  
Vielfalt fördern  
Antirassismus, Interkulturalität und 

Demokratiebewusstsein sind systematisch in Schu-
len, Ausbildung und staatlichen Institutionen zu 
verankern. Prävention, Fortbildung und Kooperati-
on mit zivilgesellschaftlichen Trägern müssen ver-
lässlich unterstützt werden. 

1 AfD als gesichert  
rechtsextrem einstufen  
Auch in Bayern muss der gesam-

te AfD-Landesverband dringend als „gesichert 
rechtsextrem“ eingeordnet werden. Die Partei 
wird klar von rechtsextremen Kräften dominiert 
und radikalisiert den politischen Diskurs. Die 
Staatsregierung soll sich außerdem im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der länderübergreifenden 
Vorbereitung weiterer Schritte, auch für ein 
mögliches Parteiverbot, beteiligen.  

anzuwenden und Verbote zu prüfen. Das Verbot 
der Hammerskins zeigt die Wirksamkeit solcher 
Schritte.  



Rechtsextreme  

Straf- und Gewalttaten  

Im Jahr 2024 wurden in Bayern 3.612 rechte 
Straf- und Gewalttaten in der polizeilichen Kri-
minalstatistik des BKA registriert. Dies ist der 
höchste Stand, der jemals in der Statistik zur 
Politisch Motivierten Kriminalität (PMK) festge-
stellt wurde. Die Zahl der angezeigten Delikte 
ist in den vergangenen zwei Jahren um über 42 
Prozent gestiegen, von 2.541 Delikten im Jahr 
2022 auf zunächst 3.055 Delikte im Jahr 2023 
und dann 3.612 Delikte im Jahr 2024.  

 

Gleichzeitig werden immer weniger rechte 
Straf- und Gewalttaten vom bayerischen Lan-
desamt für Verfassungsschutz (BayLfV) als 
‚extremistisch‘ anerkannt. Das BayLfV prüft die 
vom polizeilichen Staatsschutz erfassten Taten 
und vergibt einen sog. ‚Extremismus-Merker‘ 
für Straftaten, die das Amt als rechtsextremis-
tisch bewertet. Im Jahr 2024 wurden nur 407 
Taten als rechtsextrem anerkannt. Das sind 11 
Prozent aller kriminalpolizeilich erfassten Ta-
ten. Im Jahr 2023 wurden nur 476 PMK-rechts 
Taten als rechtsextrem anerkannt (= 15 Pro-
zent aller PMK-rechts Fälle); im Jahr 2022 wa-
ren es 787 Delikte (= 31 Prozent aller Fälle), im 
Jahr 2021 waren es 1.750 Delikte (= 68 Prozent 

aller Fälle) und im Jahr 2020 genau 2.455 De-
likte (= 85 Prozent aller Fälle). Wir GRÜNEN 
bemerken, dass mit diesem Vorgehen mit ei-
nem ‚Extremismus-Merker‘, das in dieser Form 
auch lediglich im Bundesland Bayern Anwen-
dung findet, die Analyse erschwert wird und 
der Eindruck erweckt werden könnte, dass sich 
die Lage positiv entwickelt. Gegenteiliges ist 
aber der Fall.      

Während die Zahl der in Bayern polizeilich er-
fassten rechten Straf- und Gewalttaten also 
kontinuierlich in nie gekannte Höhen steigt, 
vermeldet das Landesamt für Verfassungs-
schutz deutlich sinkende Zahlen. Laut BayLfV 
ist die Zahl der rechtsextremen Straftaten in 
Bayern in den vergangenen fünf Jahren angeb-
lich um knapp 85 Prozent von 2.455 auf 407 
Delikte gesunken. Dies ist die mit Abstand 
niedrigste Zahl rechtsextremer Straftaten, die 
in den vergangenen zwölf Jahren vom Verfas-
sungsschutz veröffentlicht wurde. Das Landes-
amt kann nicht erklären, warum die Quote der 
aus der Statistik Politisch Motivierter Kriminali-

Jahr Rechtsextrem anerkannte Taten 

2019 2.103 (= 84 %) 

2020 2.455 (= 85 %) 

2021 1.750 (= 68 %) 

2022 787 (= 31 %) 

2023 476 (= 15 %) 

2024 407 (= 11 %) 

Rechte politisch motivierte  
Straftaten laut Kriminalstatistik  

BKA (PMK-rechts) 
2.503 (in 2019) 
2.899 (in 2020) 
2.567 (in 2021) 
2.541 (in 2022) 
3.055 (in 2023) 
3.612 (in 2024) 



tät (PMK-rechts) als rechtsextremistisch anerkann-
ten Taten von 2020 bis 2024 von 85 Prozent auf 11 
Prozent gesunken ist. Neue Bewertungskriterien 
werden jedenfalls nicht als Ursache benannt. Die 
bayerische Praxis weicht auch fundamental von der 
Praxis aller anderen Bundesländer ab. In allen an-
deren Ländern werden jeweils über 90 Prozent der 
in der PMK-rechts Statistik erfassten Taten von den 
Landesämtern für Verfassungsschutz als rechtsext-
remistisch anerkannt. Es handelt sich also um ein 
bayerisches Alleinstellungsmerkmal.  
 
In den jährlichen Verfassungsschutzberichten und 
weiteren Veröffentlichungen des Innenministeri-
ums (z. B. der BIGE, der Bayerischen Informations-
stelle gegen Extremismus) werden nur die berei-
nigten Zahlen des Landesamts veröffentlicht. Im 
Resultat wird durch die Staatsregierung und das 
BayLfV das von rechten Straf- und Gewalttaten 
ausgehende Gefahrenpotenzial entschieden baga-
tellisiert und in der Öffentlichkeit ein stark verzerr-
tes Lagebild in Bezug auf den Rechtsextremismus 
verbreitet, welches allen Erkenntnissen der Polizei-
behörden und zivilgesellschaftlicher Monitoring- 
und Beratungsstellen widerspricht. Auch wir hatten 
uns in den vergangenen Jahren auf die Zahlen des 
Innenministeriums verlassen. Dies werden wir in 
Zukunft nicht mehr tun und immer auch die Ver-
gleichszahlen der Kriminalstatistik nennen.  
 
Ein wichtiges Korrektiv sind die Zahlen unabhängi-
ger Beratungsstellen: Der Verein B.U.D. hat bei-
spielsweise im Jahr 2024 für Gesamtbayern ohne 
München 196 rechte Angriffe mit mindestens 223 
Betroffenen erfasst – ein deutlicher Anstieg im 
Vergleich zum Vorjahr (2023: 125 rechte Angriffe 
und 164 Betroffene). Zusammen mit den Zahlen 
der Beratungsstelle BEFORE, die für das Stadtge-
biet München zuständig ist, wurden 2024 für ganz 
Bayern 313 Angriffe mit 350 Betroffenen regis-
triert.  
 
Im Jahr 2024 wurden 170 Gewaltdelikte im Feld 
der PMK-rechts registriert. Damit hat sich auch die 
Zahl der erfassten rechten Gewalttaten in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich erhöht: von 96 Ta-
ten in 2021 auf 170 Taten im Jahr 2024. Die Zahl 
der erfassten rechten Gewalttaten ist in den ver-
gangenen drei Jahren also um fast 80 Prozent ge-
stiegen. Insgesamt wurden 157 Personen im Jahr 

2024 in Bayern Opfer rechter Gewalt. Auch die Zahl 
der Opfer ist damit auf dem höchsten Stand der 
vergangenen fünf Jahre.  

Es handelt sich bei den Gewaltdelikten überwie-
gend um Fälle von (schwerer) Körperverletzung. Es 
gibt aber auch 20 Angriffe auf Polizeikräfte, fünf 
Fälle von schwerer Brandstiftung, sechs Raubdelik-
te, eine Sprengstoffexplosion, einen versuchten 
Mord und einen versuchten Totschlag. In 140 Fäl-
len konnten der oder die Täter*innen ermittelt wer-
den. Kritisch angemerkt werden muss, dass nur 37 
rechte Gewalttaten (21,8 Prozent) vom Verfas-
sungsschutz als extremistisch eingestuft werden.  
 
232 politisch motivierte Straf- und Gewalttaten 
werden dem Spektrum sogenannter ‚Reichsbürger‘ 
zugeordnet. Während die Sicherheitsbehörden für 
die heterogene Sammlungsbewegung die mehr-
gliedrige Bezeichnung ‚Reichsbürger‘ und 
‚Selbstverwalter‘ verwenden, wird in der Wissen-
schaft von verschwörungsideologisch-
souveränistischen Milieus gesprochen. Unter die 
Straftaten fallen auch 47 Gewaltdelikte. Überwie-
gend handelt es sich um reichsbürgertypische Er-
pressungsdelikte. Es wurden aber auch acht Angrif-
fe auf Polizeibeamt*innen registriert. Nur zehn De-
likte werden in der Kriminalstatistik der PMK-
rechts zugeordnet. Der Rest fällt unter die unspezi-
fische Kategorie ‚sonstige Zuordnung‘. Das hängt 
damit zusammen, dass die Behörden den Großteil 
der Reichsbürgerszene, aus unserer Sicht fälschli-
cherweise, nicht als rechtsextrem bewerten. So 
werden im aktuellen Verfassungsschutzbericht 
2024 von 5430 registrierten Reichsbürgern nur 
rund 140 Personen rechtsextremen Zusammenhän-
gen zugeordnet. Dabei vertritt die Reichsbürgersze-
ne mit ihrem völkischen Politikverständnis, der re-
vanchistischen Orientierung an der Wiederherstel-
lung eines Deutschen Reiches, dem Bezug zu anti-

Jahr Rechte Ge-
waltdelikte 

(PMK-
rechts) 

Extremis-
tisch laut 

BayLfV 

Zahl der 
Opfer rech-
ter Gewalt 
laut BayLfV 

2020 108 81 103 

2021 96 53 74 

2022 111 23 45 

2023 143 52 79 

2024 170 37 157 



semitischen Verschwörungstheorien und der radi-
kalen Negation der staatlichen und verfassungsmä-
ßigen Ordnung der Bundesrepublik sowie der ge-
sellschaftlichen Vielfalt ein originär rechtsextremes 
Weltbild. Wir fordern deshalb bereits seit langem, 
die Reichsbürgerbewegung eindeutig dem Phäno-
menbereich des rechten Extremismus zuzuordnen. 
579 Straftaten im Bereich der politisch motivierten 
Kriminalität waren antisemitisch motiviert. Damit 
bleibt die Zahl der antisemitischen Straftaten annä-
hernd auf dem Niveau des Jahres 2023, in dem mit 
589 Delikten die höchste jemals in Bayern re-
gistrierte Zahl gemessen wurde. Im Jahr 2022 wa-
ren es noch 358 antisemitische Hassdelikte. Ein 
deutlicher Anstieg der antisemitischen Straftaten 
erfolgte seit dem Oktober 2023 nach dem Terror-
angriff der Hamas auf Israel. Auch die Zahl der an-
tisemitischen Gewalttaten ist auf 23 gestiegen. Da-
runter fällt auch der Terrorangriff auf das israeli-
sche Generalkonsulat am 5. September 2024 in 
München. 55 Prozent aller antisemitischen Delikte 
werden im Übrigen rechten Täter*innen zugeord-
net.  
 
1.829 Straftaten im Bereich der Politisch motivier-
ten Kriminalität waren 2024 ‚fremdenfeindlich‘ mo-
tiviert. Der Sammelkategorie werden u. a. auch an-
tisemitische Delikte zugerechnet. Die Zahl der 
‚fremdenfeindlichen‘ Straftaten gegenüber dem 
Rekordjahr 2023 mit 1.682 Taten noch einmal ge-
stiegen. Im Jahr 2022 wurden 1.073 Delikte in die-
sem Feld der Hasskriminalität registriert. Auch die 
Zahl der ‚fremdenfeindlich‘ motivierten Gewaltde-
likte hat mit 171 Taten einen neuen Höchststand 
erreicht. 300 Personen wurden 2024 Opfer von ras-
sistischen Gewaltdelikten. Unter die Gewaltdelikte 
fallen auch drei gefährliche Brandstiftungen, neun 
Fälle von gefährlicher Körperverletzung und ein 
versuchter Totschlag. 75 Prozent dieser Delikte 
werden rechten Täter*innen zugeordnet.  
 
Zudem wurden im vergangenen Jahr 213 islam-
feindliche Straftaten festgestellt. Im Jahr 2023 wa-
ren es noch 171 antimuslimische Taten im Bereich 
der Hasskriminalität. Im Jahr 2022 hingegen 66 
einschlägige Hassdelikte. Damit hat sich die Zahl 
der antimuslimischen Straftaten in den vergange-
nen drei Jahren mehr als verdreifacht! Zu den Straf-
taten gehören auch 15 Gewalttaten, u. a. der zwei-
fache versuchte Mord von einem rassistischen Tä-

ter am 23. Juli 2024 in einer Einkaufsstraße in Mün-
chen-Pasing. 80 Prozent der antimuslimischen 
Straftaten werden rechtsextremen Täter*innen zu-
geordnet. 416 Straftaten im Bereich der rechten 
Politisch Motivierten Kriminalität (PMK-rechts) 
richteten sich gegen tatsächliche oder vermeintli-
che politische Gegner. Im Jahr 2023 waren es noch 
329 einschlägige Delikte und im Jahr 2022 ledig-
lich 123 Taten. Damit hat sich die Zahl der rechten 
Straftaten gegen Politiker*innen und Amtsträger 
innerhalb von drei Jahren mehr als verdreifacht!  
 
In Bayern liegt die Zahl der von den Sicherheitsbe-
hörden als gewaltorientiert eingestuften Personen 
aus der rechtsextremen Szene in den vergangenen 
Jahren konstant bei knapp über 1.000 Personen 
(1.070 im Jahr 2022 und 1.030 im Jahr 2023). Dabei 
hat sich die Zusammensetzung der gewaltbereiten 
Szene in den vergangenen Jahren deutlich verän-
dert. Neben den klassischen in Parteien oder Ka-
meradschaften organisierten Neonazis spielen un-
organisierte Personen aus der subkulturellen 
rechtsextremen Szene eine immer größere Rolle. 
Hinzu kommt ein schwer eingrenzbarer Personen-
kreis, der sich über soziale Netzwerke und Internet-
foren radikalisiert hat und der bisher noch gar nicht 
im Fokus der Sicherheitsbehörden stand. 2024 wur-
den nur sieben Personen der rechtsextremen Szene 
als ‚Gefährder‘ eingestuft, von denen auch schwere 
Gewalttaten und terroristische Aktionen zu be-
fürchten sind. 14 Personen werden als ‚relevante 
Personen‘ eingestuft, denen zumindest die Unter-
stützung solcher Taten zugetraut wird. 2023 waren 
noch acht Personen der rechten Szene als 
‚Gefährder‘ und 19 als ‚relevante Personen‘ einge-
stuft. Die Zahl der rechten Gefährder dürfte viel zu 
niedrig angesetzt sein. Das beweisen die zahlrei-
chen schweren Gewalttaten und terroristischen Ak-
tionen der letzten Jahre. Oft erfolgt die Einstufung 
erst als Konsequenz auf eine Verhaftung wegen der 
Vorbereitung oder Begehung von schweren staats-
gefährdenden Gewalttaten. Das ist unserer Mei-
nung nach zu spät. In der islamistischen Szene wer-
den im Vergleich dazu aktuell insgesamt 50 Perso-
nen als ‚Gefährder‘ bzw. ‚relevante Personen‘ einge-
stuft.  
__________________________________________________________________________________________________________ 

1.) https://bud-bayern.de/b-u-d-veroeffentlicht-angriffsstatistik-2024/ (21.07.2025). 

2.) Rathje, Jan (2023): Durch die Krise ins Reich. 

3.) https://cemas.io/publikationen/durch-die-krise-ins-reich/ (21.07.2025). 



Antisemitische, rassistische, 
antimuslimische, queerfeindli-
che und sexistische Hasskrimi-
nalität  

Info!  Unter Hasskrimina-
lität versteht man 

Straftaten, die aus Hass und Verachtung ge-
genüber Menschen anderer Herkunft oder 
Hautfarbe, aufgrund ihres Geschlechts oder 
ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ihrer 
religiösen Zugehörigkeit oder ihrer politi-
schen Einstellung sowie gegen Menschen 
mit Behinderung oder sozial marginalisierte 
Personen, wie Obdachlose, begangen wer-
den. In den Delikten der Hasskriminalität 
äußern sich rassistische, antisemitische, an-
timuslimische, homophobe und/oder miso-
gyne Einstellungen der Täter*innen. Insbe-
sondere bei rechtsextremen Täter*innen 
liegt meistens ein Konglomerat aus ver-
schiedenen menschenverachtenden Einstel-
lungen vor. 
___________________________________________ 
 

Im Jahr 2024 wurden in Bayern über 
2.021 Straf- und Gewalttaten im Bereich 
der Hasskriminalität registriert. 695 De-
likte wurden online verübt. Die Zahl der 
Straftaten im Bereich der Hasskriminali-
tät hat sich in den vergangenen drei Jah-
ren annähernd verdoppelt:  
- von 1.186 Delikten 2022,  
- über 1.867 Delikte 2023  
- hin zu 2.021 Delikten 2024.  
 
Dies ist der höchste Stand seit Beginn der 
Erfassung im Jahr 2012 und stellt eine 

Gegenentwicklung zu den Jahren 2021 
und 2022 dar, in denen sich die Zahlen 
zwar auf hohem Niveau bewegten, aber 
jeweils leicht zurückgingen. In Bayern 
werden damit pro Tag mehr als fünf 
Straftaten im Bereich der Hasskriminali-
tät registriert.  
 
1.400 Straftaten oder 70 Prozent aller 
Delikte der Hasskriminalität im Jahr 2024 
werden der PMK-rechts zugeordnet. Auch 
die Zahl der rechten Hassdelikte ist in 
den vergangenen drei Jahren stark ge-
stiegen: von 960 im Jahr 2022 über 1.283 
im Jahr 2023 auf 1.400 im Jahr 2024. Im 
Bereich ‚sonstige Zuordnung‘, in den u. a. 
Reichsbürger, Querdenker*innen und Ver-
schwörungsideolog*innen fallen, wurden 
2024 exakt 314 Straftaten (= 15 Prozent 
aller Delikte!) registriert. Hier ist die Zahl 
von 168 im Jahr 2022 über 289 im Jahr 
2023 auf 314 im Jahr 2024 gestiegen! 
Auch im Bereich ‚ausländische Ideologie‘ 
ist ein starker Anstieg der Delikte von 17 
im Jahr 2022, über 116 im Jahr 2023 auf 
185 im Jahr 2024 zu verzeichnen. Hierbei 
handelt es sich um rund 9 Prozent aller 
Straftaten im Bereich der Hasskriminali-
tät. Der starke Anstieg in diesem Bereich 
dürfte vor allem auf den Krieg zwischen 
Israel und der Hamas zurückzuführen 
sein. Im Bereich ‚Religiöse Ideologie‘ 
wurden 2024 nur 90 als Hasskriminalität 
qualifizierte Straftaten registriert (= 



4,5 Prozent aller Straftaten).  
 
Auch die Zahl der Gewalttaten im Bereich der 
Hasskriminalität hat sich in den vergangenen 
drei Jahren mit 194 Hassverbrechen verdop-
pelt. Im Jahr 2023 waren es 167 und im Jahr 
2022 hingegen 94 Gewalttaten. In Bayern 
wurden im vergangenen Jahr 300 Personen 
Opfer dieser Gewalttaten. Bei den Gewaltde-
likten handelt es sich zum großen Teil um 
Körperverletzungsdelikte (169 von 194 in 
2024). Im vergangenen Jahr wurden aber 
auch drei (versuchte) Brand- und Sprengstoff-
anschläge und zwei (versuchte) Tötungsdelik-
te registriert. Vier Taten (darunter ein Tö-
tungsdelikt) werden als terroristisch bewer-
tet. Bei den sonstigen Straftaten dominieren 
‚Volksverhetzung‘ und weitere 
‚Propagandadelikte‘ das Bild. Aber auch 
‚Nötigung‘ und ‚Bedrohung‘ machen einen 
relevanten Anteil aus.  
 
Nur 414 Delikte (= 20 Prozent aller Strafta-
ten) im Bereich der Hasskriminalität wurden 
2024 vom Verfassungsschutz als extremis-
tisch bewertet. 80 Prozent der antisemiti-
schen, rassistischen, antiziganistischen oder 
queerfeindlichen Straftaten werden von den 
Sicherheitsbehörden in Bayern also nicht als 
extremistisch eingestuft. Im Jahr 2023 wur-
den noch 25 Prozent aller Hassdelikte als 
extremistisch eingestuft. Im Jahr 2021 waren 

es 63 Prozent und im Jahr 2020 sogar 80 Pro-
zent. Es ist für uns vollkommen unplausibel, 
warum die Quote der als extremistisch aner-
kannten Hassdelikte in den vergangenen fünf 
Jahren von 80 Prozent auf 20 Prozent ge-
schrumpft sein soll. 
 
Ein Großteil der Delikte im Bereich der Hass-
kriminalität ist ‚fremdenfeindlich‘ motiviert. 
Unter dieser problematischen Kategorie wer-
den rassistische, ausländerfeindliche und an-
tisemitische Taten zusammengefasst. Insge-
samt 1.799 Straftaten waren 2024 
‚fremdenfeindlich‘ motiviert. Damit ist die 
Zahl der ‚fremdenfeindlichen‘ Straftaten ge-
genüber dem Rekordjahr 2023 mit 1.682 Ta-
ten noch einmal leicht gestiegen. Im Jahr 
2022 wurden 1.073 Delikte in diesem Feld 
der Hasskriminalität registriert. Der Anteil der 
‚fremdenfeindlichen‘ Delikte an der gesamten 
Hasskriminalität liegt bei fast 90 Prozent.  
 
579 Straftaten in der Rubrik der 
‚fremdenfeindlichen‘ Hasskriminalität waren 
antisemitisch motiviert. Damit bleibt die Zahl 
der antisemitischen Straftaten annähernd auf 
dem Niveau des Jahres 2023, in welchem mit 
589 Delikten die höchste jemals in Bayern 
registrierte Zahl gemessen wurde. Im Jahr 
2022 waren es noch 358 antisemitische Hass-
delikte. 426 Täter*innen konnten ermittelt 
werden.  
 
Die Zahl der rassistischen und ausländer-
feindlichen Straftaten ist in den vergangenen 
zwei Jahren ebenfalls stark gestiegen: von 
387 auf 626 rassistische Delikte und von 460 
auf 736 ausländerfeindliche Delikte (hierbei 
sind Doppelnennungen möglich). Zudem wur-
den 213 islamfeindliche Straftaten festge-
stellt. Im Jahr 2023 waren es 171 antimusli-
mische Taten im Bereich der Hasskriminalität. 
Im Jahr 2022 hingegen noch 66 einschlägige 
Hassdelikte. Damit hat sich die Zahl der anti-
muslimischen Straftaten in den vergangenen 

Jahr Straftaten Hasskriminalität 

2013 375 
2014 596 
2015 886 
2016 989 
2017 632 
2018 659 
2019 793 
2020 1.328 
2021 1.225 
2022 1.186 
2023 1.867 
2024 2.021 



drei Jahren mehr als verdreifacht. 29 Strafta-
ten wurden 2024 im Unterthemenfeld anti-
ziganistisch erfasst (2023: 17). Der Melde- 
und Informationsstelle Antiziganismus (MIA) 
Bayern wurden im Jahr 2024 allerdings 205 
Vorfälle gemeldet, was einer Steigerung von 
56 Prozent entspricht (2023: 131).  
 
Insgesamt wurden in Bayern im Jahr 2024 
ganze 170 queerfeindliche Straf- und Gewalt-
taten erfasst. Im Vorjahr waren es 190 Delikte 
und im Jahr 2022 genau 96 Straf- und Ge-
walttaten. 112 Straftaten wurden im Un-
terthemenfeld ‚Geschlechtsbezogene Diversi-
tät‘ registriert, das Straftaten gegen transse-
xuelle, nicht-binäre und intersexuelle Men-
schen erfasst. Im Jahr 2023 wurden hier 118 
Straftaten und im Jahr 2022 genau 56 ein-
schlägige Delikte verzeichnet. 131 Straftaten 
wurden in der Rubrik ‚Sexuelle Orientierung‘ 
erfasst, die etwa homophob motivierte Straf-
taten zählt. Im Jahr 2023 waren es sogar 156 
Straftaten und im Jahr 2022 hingegen 84 De-
likte. Eine klare Unterscheidung in Straftaten 
gegen die sexuelle Orientierung sowie trans-
feindliche und interfeindliche Straftaten ist 
wegen behördlicher Mehrfacherfassungen 
nicht möglich. Bundesinnenministerium und 
Bundeskriminalamt gehen von einer hohen 
Dunkelziffer aus, da viele Straftaten nicht an-
gezeigt werden. Der Verband LSVD sieht 
grundsätzlich eklatante Forschungslücken im 
Hinblick auf LSBTIQ*-feindliche Hasskrimina-
lität. Bei der LGBTIQ* Fachstelle Strong! wur-
den 289 Vorfälle im Jahr 2024 gemeldet – 59 
mehr als im Vorjahr.  
 
Frauenfeindliche, sexistische Straftaten wer-
den in der Kriminalstatistik erst seit drei Jah-
ren erfasst. Als sexistisch oder frauenfeind-
lich motiviert wurden nur 49 Straf- und Ge-
walttaten registriert. Im Jahr 2023 waren es 
mit 23 und im Jahr 2022 mit 18 erfassten Ta-
ten sogar noch weniger. Hier gibt es offenbar 
noch immer riesige Erfassungslücken. So wer-

den beispielsweise Gewalt in der Partner-
schaft und innerfamiliäre Gewalt nicht als 
Hasskriminalität registriert.  
 
416 Straftaten im Bereich der Hasskriminali-
tät richteten sich gegen tatsächliche oder 
vermeintliche politische Gegner*innen. Im 
Jahr 2023 waren es 329 einschlägige Delikte 
und 123 Taten im Jahr 2022. Die Zahl der 
Straftaten gegen politische Gegner*innen ist 
in den vergangenen drei Jahren also rasant 
gestiegen. 56 Straftaten werden als 
‚deutschfeindlich‘ qualifiziert. Hier bleibt un-
klar, welche Straftaten tatsächlich in dieser 
schwammig definierten Rubrik erfasst wer-
den.  
 
Da in der Regel nur die angezeigten Strafta-
ten in der polizeilichen Statistik auftauchen, 
ist in allen genannten Feldern von einer er-
heblichen Dunkelziffer auszugehen. 65 Pro-
zent aller Hassdelikte werden aufgeklärt und 
1.450 Täter*innen konnten 2024 ermittelt 
werden. Die Aufklärungsquote im Bereich der 
Hasskriminalität ist damit überdurchschnitt-
lich hoch. Leider kann die Staatsregierung 
keine Angaben zum Stand der Verfahren, zur 
Zahl der Anklageerhebungen und zu den Ver-
urteilungen machen, da diese Informationen 
bei den zuständigen Staatsanwaltschaften 
verbleiben. Hier zeigt sich deutlicher Nach-
besserungsbedarf bei der statistischen Nach-
verfolgung von Hassverbrechen.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3.) https://antiziganismus-melden-bayern.de/antiziganistische-vorfaelle-

2023-und-2024-erster-bericht-der-melde-und-informationsstelle-

antiziganismus-mia-bayern/ (21.07.2025). 

 

4.) https://subonline.org/zahl-queerfeindlicher-uebergriffe-steigt-weiter/ 

(21.07.2025). 



Rassistische Straftaten gegen 
Geflüchtete und Migrant*innen  

Die Zahl der in der polizeilichen Kriminalstatis-
tik zur Politisch motivierten Kriminalität unter 
der Sammelkategorie ‚fremdenfeindlich‘ erfass-
ten Straf- und Gewalttaten, hat sich in den ver-
gangenen drei Jahren in Bayern annähernd ver-
doppelt. Unter der Rubrik ‚fremdenfeindlich‘ 
werden in der Polizeistatistik rassistische, aus-
länderfeindliche und antisemitische Delikte 
zusammengefasst. Diese Verwendung ist prob-
lematisch, da sie deutsche Jüdinnen*Juden und 
Menschen aus Einwandererfamilien pauschal 
zu ‚Fremden‘ erklärt. Es erscheint zudem nicht 
sinnvoll, rassistische und antisemitische Straf-
taten, die teilweise von sehr unterschiedlichen 
Akteuren und aus differenten Motivationen 
heraus verübt werden, unter einer solchen 
Rubrik zusammenzufassen. Auch eine präzise 
inhaltliche Abgrenzung zwischen rassistischen 
und ausländerfeindlichen Taten ist nicht mög-
lich. Dennoch sind wir in unseren Analysen auf 
die Zahlen der Kriminalstatistik angewiesen.  
 
Im Jahr 2024 wurden insgesamt 1.829 
‚fremdenfeindlich‘ motivierte Straftaten in Bay-
ern registriert. Damit ist die Zahl der 
‚fremdenfeindlichen‘ Straftaten gegenüber dem 
Rekordjahr 2023 mit 1.682 Taten noch einmal 
leicht um über 8 Prozent gestiegen. Im Jahr 
2022 waren 1.073 Delikte registriert. Auch die 
Zahl der ‚fremdenfeindlich‘ motivierten Gewalt-
delikte hat mit 171 Taten einen neuen Höchst-
stand erreicht. Im Jahr 2023 waren es 146 und 
2022 noch 102 Gewalttaten. Damit hat sich die 
Zahl der Gewalttaten in den vergangenen drei 
Jahren um zwei Drittel erhöht. Insgesamt wur-
den 300 Personen in Bayern Opfer von 
‚fremdenfeindlichen‘ Gewaltdelikten. Bei den 

rassistischen Delikten dürfte die Dunkelziffer 
außerdem besonders hoch sein, da hier keine 
vergleichbare Infrastruktur zur Erfassung und 
Verfolgung der Taten wie im Bereich des Anti-
semitismus existiert.  
 
1.349 Straftaten oder 74 Prozent aller 
‚fremdenfeindlichen‘ Delikte im Jahr 2024 wer-
den der PMK-rechts zugeordnet. Damit ist die 
Zahl der als rechtsextrem bewerteten rassisti-
schen und antisemitischen Taten in den ver-
gangenen drei Jahren deutlich um 45 Prozent 
gestiegen: von 929 im Jahr 2022 über 1.246 im 
Jahr 2023 auf 1.349 im Jahr 2024. Im Bereich 
‚sonstige Zuordnung‘, in den u. a. Reichsbür-
ger*innen, Querdenker*innen und Verschwö-
rungsideolog*innen fallen, wurden 2024 insge-
samt 199 ‚fremdenfeindliche‘ Straftaten (= 
11 Prozent aller Delikte!) registriert. Hier ist die 
Zahl von 114 im Jahr 2022 über 165 im Jahr 
2023 auf 199 im Jahr 2024 um 75 Prozent ge-
stiegen! Auch im Bereich ‚ausländische Ideolo-
gie‘ ist ein starker Anstieg der Delikte von 15 
im Jahr 2022, über 105 im Jahr 2023 auf 173 
im Jahr 2024 zu verzeichnen (= 9,5 Prozent al-
ler Delikte!). Der starke Anstieg in diesem Be-
reich dürfte vor allem auf antisemitische Straf-
taten mit Bezug auf den Krieg zwischen Israel 
und der Hamas zurückzuführen sein. Im Bereich 
religiöse Ideologie wurden 2024 genau 85 
‚fremdenfeindliche‘ Straftaten registriert (= 
4,6 Prozent aller Straftaten).  
 
Nur 396 ‚fremdenfeindliche‘ Delikte (= 
21 Prozent aller Straftaten) wurden 2024 vom 
Verfassungsschutz als extremistisch bewertet.  



Das bedeutet, dass 80 Prozent der antisemitischen, 
rassistischen und ausländerfeindlichen Straftaten 
von den Sicherheitsbehörden in Bayern nicht als 
extremistisch eingestuft werden. Im Jahr 2023 
wurden noch 27 Prozent aller ‚fremdenfeindlichen‘ 
Delikte als extremistisch eingestuft. Im Jahr 2021 
waren es 66 Prozent und im Jahr 2020 sogar 82 
Prozent. Warum die Quote der als extremistisch 
anerkannten ‚fremdenfeindlichen‘ Straftaten von 
82 Prozent auf 21 Prozent um drei Viertel ge-
schrumpft ist, ist fachlich nicht nachvollziehbar, da 
die genauen Kriterien für den sog. ‚Extremismus-
Merker‘ des Verfassungsschutzes nicht veröffent-
licht werden. Rassistisch oder antisemitisch moti-
vierte politische Straftaten richten sich immer ge-
gen die Würde des Menschen und sind insofern ein 
Angriff auf die Grundwerte unserer Verfassung! Sie 
sollten deshalb grundsätzlich als extremistisch 
motiviert behandelt werden.  
 
Im Jahr 2024 wurden 626 politische Straftaten als 
rassistisch motiviert eingestuft. Ihre Zahl hat sich 
um 62 Prozent von 387 im Jahr 2022, über 496 im 
Jahr 2023 auf 626 im Jahr 2024 erhöht. Als auslän-
derfeindlich wurden 2024 genau 736 politische 
Straftaten eingestuft. Die Zahl der ausländerfeind-
lichen Delikte hat sich ebenfalls von 460 im Jahr 
2022, über 724 im Jahr 2023 auf 736 im Jahr 2024 
um über 60 Prozent erhöht. Die Themenfelder 
‚rassistisch‘ und ‚ausländerfeindlich‘ dürften nur 
schwer voneinander abgrenzbar sein. Vermutlich 
werden zahlreiche Straftaten beiden Feldern zuge-
ordnet. Der Begriff ‚ausländerfeindlich‘ ist zudem 
unpräzise, da auch deutsche Staatsbürger*innen 
mit Migrationshintergrund betroffen sein können. 
Wir halten es deshalb im Sinne einer aussagekräf-
tigen Statistik für sinnvoll, in Zukunft nur noch die 
Kategorie rassistisch zu verwenden. Die Gesamt-
zahl der rassistischen und ausländerfeindlichen 
Straf- und Gewalttaten in Bayern lag damit im Jahr 
2024 bei erschreckenden 1.362 Delikten, das sind 
in Bayern mehr als drei rassistische Straftaten pro 

Tag! Gegenüber dem Vorjahr mit 1.220 Straftaten 
ist die Zahl der rassistischen Delikte im Jahr 2024 
noch einmal um fast 12 Prozent gestiegen.  
 
Insgesamt 277 Straf- und Gewalttaten richteten 
sich gegen Geflüchtete und ihre Unterkünfte. Da-
runter fallen schwere Gewalttaten wie neun Fälle 
von schwerer Körperverletzung, ein versuchter 
Totschlag und drei gefährliche Brandstiftungen. 
Die Zahl der rassistisch motivierten Angriffe gegen 
Flüchtlinge hat sich von 129 Delikten im Jahr 2022 
und 269 Delikten im Jahr 2023 in den vergangenen 
drei Jahren mehr als verdoppelt. 221 Straftaten 
oder rund 80 Prozent fallen unter die PMK-rechts. 
33 Straftaten wurden gegen Sammelunterkünfte, 
Ankerzentren oder andere Einrichtungen zur Un-
terbringung von Asylbewerber*innen registriert. 
Darunter befinden sich auch drei schwere Brand-
stiftungen in Unterkünften in Krumbach 
(Schwaben), Bayreuth und Putzbrunn. Für die 
Brandstiftung an der Asylunterkunft in Krumbach 
(Schwaben), die von Bewohner*innen der Unter-
kunft rechtzeitig gelöscht werden konnte, wurde 
am 30.04.2025 ein Rechtsextremist vor dem Land-
gericht Memmingen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 
von 3 Jahren und 9 Monaten wegen versuchter 
schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbe-
schädigung und Hausfriedensbruch verurteilt. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Bei der in Bay-
reuth verübten Straftat wurde bei einer Handyaus-
wertung ein selbst gedrehtes Video, mit der Auf-
forderung Asylunterkünfte anzuzünden, entdeckt. 
Obwohl eine konkrete Flüchtlingsunterkunft mar-
kiert war, erfolgte die Anklageerhebung wegen 
nicht ausschließbarem Rücktritt vom Versuch le-
diglich wegen Störung des öffentlichen Friedens 
durch Androhen von Straftaten. Zur Brandstiftung 
an der Fassade einer Unterkunft für Asylbewer-
ber*innen in Putzbrunn, wo es bereits in den Vor-
jahren zu Brandlegungen kam, hat die Polizei der-
zeit keinerlei konkrete Ermittlungsansätze.  



Antisemitische Straf-  
und Gewalttaten  

Die Zahl der antisemitischen Straf- und Ge-
walttaten in Bayern bleibt auch im Jahr 2024 
auf einem sehr hohen Niveau. 2024 wurden 
in Bayern 579 antisemitische Straf- und Ge-
walttaten registriert. Damit bleibt die Zahl 
der angezeigten Delikte auf dem Niveau des 
Rekordjahres 2023 (589 antisemitische Ta-
ten). Noch nie wurden in Bayern so viele an-
tisemitische Delikte registriert wie in den 
vergangenen zwei Jahren. Im Jahr 2022 wur-
den noch 358 Delikte in diesem Feld der 
Hasskriminalität erfasst. Der Anstieg um 
rund zwei Drittel dürfte vor allem auf die 
antisemitische Mobilisierung nach dem Ter-
rorangriff der Hamas auf Israel und dem fol-
genden Gazakrieg zurückzuführen sein. Auch 
die Recherche- und Informationsstelle Anti-
semitismus Bayern (RIAS) hat allein im Jahr 
2024 insgesamt 1.515 antisemitische Vorfäl-
le in Bayern erfasst. Das ist annähernd eine 
Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. 80 
Prozent der von RIAS erfassten Vorfälle ha-
ben einen Bezug zum israelbezogenen Anti-
semitismus. Bei der Meldestelle ‚Respect!‘ 
gingen 2024 sogar 4.227 Meldungen mit Be-
zug zu antisemitischer Hasskriminalität in 
Bayern ein.  
 
Auch die Zahl der antisemitischen Gewaltta-
ten ist im vergangenen Jahr mit 23 Hassver-
brechen deutlich gestiegen (15 Gewalttaten 
in 2023). Die schwerste Gewalttat war si-
cherlich das Attentat auf das israelische Kon-
sulat im September 2024 in München, bei 
dem in sechs Fällen von einem Mordversuch 
ausgegangen wird und der Attentäter getötet 
wurde. Hinzu kommen fünf Fälle von gefähr-

licher Körperverletzung sowie Fälle von 
Raub und Erpressung. Insgesamt 27 Perso-
nen wurden Opfer von antisemitischen Ge-
walttaten. 13 Straftaten hingegen richteten 
sich gegen jüdische Einrichtungen oder Sy-
nagogen. Die meisten Fälle wurden in Mün-
chen registriert. Es waren aber auch je zwei 
Fälle aus Nürnberg und Augsburg dabei. Oft 
handelt es sich um die Verwendung von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisati-
onen oder Volksverhetzung. Aber auch Sach-
beschädigungen und Diebstahl sind vertre-
ten. 
 
Nur 219 antisemitische Delikte (= 38 Prozent 
aller antisemitischen Straftaten) wurden 
2024 vom Innenministerium als extremis-
tisch bewertet. Im Jahr 2023 wurden 45 Pro-
zent aller antisemitischen Hassdelikte als 
extremistisch eingestuft. Im Jahr 2021 waren 
es 79 Prozent und im Jahr 2020 sogar 88 
Prozent. Warum die Quote der als extremis-
tisch anerkannten Hassverbrechen von 88 
Prozent auf 38 Prozent so deutlich gesunken 
ist, ist fachlich nicht nachvollziehbar, da die 
genauen Kriterien für die Vergabe des sog. 
‚Extremismus-Merkers‘ des Verfassungs-
schutzes nicht veröffentlicht werden. Die 
gegenläufigen Trends in der Kriminalstatistik 
und den Auswertungen des Verfassungs-
schutzes werfen für uns ganz grundlegende 
Fragen hinsichtlich der Einstufungspraxis der 
Sicherheitsbehörden auf.  
 
321 Straftaten oder 55 Prozent aller antise-
mitischen Delikte im Jahr 2024 werden dem 
Rechtsextremismus zugeordnet. Damit wer-



den weiterhin die meisten antisemitischen Delik-
te von rechten Täter*innen begangen. Mit 106 
Straftaten haben die Delikte, die dem Bereich 
‚ausländische Ideologie‘ zugeordnet werden, be-
sonders stark zugenommen. Im Jahr 2023 waren 
es noch 52 Straftaten und im Jahr 2022 sogar nur 
vier. Unter ‚ausländischer Ideologie‘ versteht man 
politisch motivierte Straftaten, die von Tä-
ter*innen mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft 
begangen werden. Die Täter*innen eint dabei 
jedoch weniger die Ideologie, sondern vor allem 
die ausländische Staatsbürgerschaft. Der starke 
Anstieg in diesem Bereich dürfte vor allem auf 
antisemitische Straftaten mit Bezug auf den 
Krieg zwischen Israel und der Hamas zurückzu-
führen sein. Stark gestiegen sind in den vergan-
genen zwei Jahren auch die antisemitischen 
Straftaten im Bereich ‚religiöse Ideologie‘. So 
wurden 66 antisemitische Straftaten im Jahr 
2024 und im Jahr 2023 sogar 124 Straftaten in 
diesem Feld registriert. 2022 waren es nur vier 
religiös motivierte Delikte. Hinter dem Begriff 
‚religiöse Ideologie‘ verbergen sich in der Regel 
islamistisch motivierte Taten. Die extreme Zu-
nahme ist auch hier mit Sicherheit dem Krieg im 
Nahen Osten zuzuschreiben. Im Bereich ‚sonstige 
Zuordnung‘, in den u. a. Reichsbürger*innen, 

Querdenker*innen und Verschwörungsideo-
log*innen fallen, wurden 2024 insgesamt 74 an-
tisemitische Straftaten registriert. Hier ist die 
Zahl kontinuierlich von 56 Taten im Jahr 2022 
und 65 im Jahr 2023 auf 74 im Jahr 2024 gestie-
gen. Links motivierte Täter*innen spielen mit 12 
registrierten Straftaten im Bereich der antisemiti-
schen Delikte keine besonders große Rolle (2 
Prozent aller Taten). 

 

 

 

 

Im Zuge der Ermittlungen gegen antisemitische Straf
- und Gewalttaten konnten 426 Täter*innen ermittelt 
werden. Die Aufklärungsquote liegt in diesem Delikt-
bereich damit bei 62 Prozent. Im Jahr 2024 waren 
insgesamt 938 Verfahren bei bayerischen Staatsan-
waltschaften anhängig. 460 Verfahren endeten mit 
einer Einstellung. Es wurden 138 Anklagen erhoben 
und 196 Strafbefehle erlassen. In 190 Fällen kam es 
zu einer Verurteilung der Täter*innen. In den meisten 
Fällen handelt es sich um Geldstrafen. 37 Verfahren 
wurden aufgrund ihrer Bedeutung vom zentralen Be-
auftragten für Antisemitismus der bayerischen Justiz 
übernommen. 

Jahr PMK-rechts PM ausländische und  
religiöse Ideologie 

PMK-sonstige gesamt 

2010 107 4 0 111 

2011 112 2 1 115 

2012 172 2 0 174 

2013 104 5 0 109 

2014 155 10 1 166 

2015 122 8 2 132 

2016 167 11 3 181 

2017 145 1 2 148 

2018 198 5 16 219 

2019 296 4 10 310 

2020 339 9 4 353 

2021 472 17 21 510 

2022 292 8 56 358 

2023 341 176 65 589 

2024 321 172 74 579 



Antimuslimische  
Straf- und Gewalttaten   

Die Zahl der islamfeindlich motivierten 
Straf- und Gewalttaten in Bayern hat sich 
in den vergangenen drei Jahren mehr als 
verdreifacht. Mit 213 antimuslimischen 
Straftaten wurde im Jahr 2024 ein absolu-
ter Rekordwert erreicht. Im Jahr 2023 gab 
es 171 islamfeindliche Taten und im Jahr 
2022 genau 66 einschlägige Hassdelikte. 
Der Anteil der islamfeindlichen Delikte an 
der gesamten Hasskriminalität hat sich in 
den vergangenen drei Jahren von 5,5 Pro-
zent im Jahr 2022 auf 10,5 Prozent im Jahr 
2024 annähernd verdoppelt. Diese Ent-
wicklung ist alarmierend und muss genau-
so energisch bekämpft werden wie die an-
tisemitische Hasskriminalität.  
 
Auch die Zahl der islamfeindlich motivier-
ten Gewaltdelikte hat in Bayern einen neu-
en Höchststand erreicht. Im Jahr 2024 wur-
den 15 antimuslimische Gewaltdelikte ver-
übt. Im Jahr 2023 waren es 13 Gewalttaten 
und im Jahr 2022 nur zwei Gewaltdelikte. 
Unter diese Gewalttaten fällt auch ein 
zweifacher versuchter Mord eines rassisti-
schen Attentäters mit psychischer Erkran-
kung, der im Juli 2024 in München-Pasing 
zwei Personen aufgrund ihrer vermuteten 
Religionszugehörigkeit mit einem Messer 
angriff und (schwer) verletzte. Außerdem 
gehören fünf Fälle von gefährlicher und 
sieben Fälle von einfacher Körperverlet-
zung zu den Gewaltdelikten. 26 Personen 
wurden insgesamt im Jahr 2024 Opfer von 
islamfeindlich motivierten Gewalttaten. 15 
Personen wurden dabei verletzt – eine 
Person davon schwer durch einen Messer-

stich.  
 
Im Jahr 2024 gab es in Bayern sechs islam-
feindlich motivierte Angriffe gegen Mo-
scheen oder sonstige islamische Einrich-
tungen. Im Jahr 2023 waren es noch zehn 
Straftaten gegen islamische Einrichtungen 
und im Jahr 2022 zwei Attacken. Über die 
genaue Anzahl der antimuslimischen 
Kundgebungen oder Demonstrationen in 
Bayern hat die Staatsregierung keinen 
Überblick. Auf unsere Nachfrage wurden 
lediglich einige wenige Versammlungen 
von PEGIDA München, dem ‚III. Weg‘ und 
‚Heimat‘ (ehemals NPD) aus den vergange-
nen fünf Jahren aufgeführt.  
 
Rassismus gegen Muslim*innen ist ein im-
mer wichtiger werdendes Tatmotiv für 
Rechtsextremisten aller Couleur. Rund 82 
Prozent oder 174 Delikte im Bereich der 
islamfeindlichen Straftaten – darunter fast 
sämtliche Gewaltdelikte – werden rechts-
extremen Täter*innen zugeordnet. Damit 
hat sich auch die Zahl der rechtsextremen 
Straftaten in diesem Bereich in den ver-
gangenen drei Jahren mehr als verdrei-
facht: von 56 Delikten im Jahr 2022 über 
131 Delikte im Jahr 2023 hin zu 174 Taten 
im Jahr 2024. Bis auf zwei Ausnahmen wer-
den alle Gewaltdelikte dem Bereich der 
PMK-rechts zugeordnet. 27 antimuslimi-
sche Straftaten werden zudem der Katego-
rie ‚sonstige‘ im Bereich der Politisch moti-
vierten Kriminalität zugeordnet, hinter der 
sich ein rechtsoffenes verschwörungsideo-
logisches Milieu verbirgt.  



Nur 46 islamfeindliche Delikte (= 21 Prozent 
aller Delikte) im Bereich der antimuslimischen 
Straftaten wurden 2024 vom Verfassungs-
schutz als extremistisch bewertet. Das bedeu-
tet, dass rund 80 Prozent der antimuslimischen 
Straftaten von den Sicherheitsbehörden in 
Bayern nicht als extremistisch eingestuft wer-
den. Im Jahr 2023 wurden 24 Prozent aller is-
lamfeindlichen Hassdelikte als extremistisch 
eingestuft. Im Jahr 2022 waren es noch 29 Pro-
zent und im Jahr 2020 sogar 83 Prozent. Wa-
rum die Quote der als extremistisch anerkann-
ten islamfeindlichen Hassverbrechen von 83 
Prozent auf 21 Prozent geschrumpft ist, ist 
fachlich nicht nachvollziehbar, da die genauen 
Kriterien für die Vergabe des sog. 
‚Extremismus-Merkers‘ durch den Verfassungs-
schutz nicht veröffentlicht werden. Islamfeind-
liche Straftaten richten sich immer gegen die 
Würde des Menschen und das Recht auf freie 
Religionsausübung. Sie sind deshalb immer 
auch ein Angriff auf die Grundwerte unserer 
Verfassung.  
 
Im vergangenen Jahr wurden 162 Tatverdäch-
tige im Zusammenhang mit antimuslimischen 
Straftaten festgestellt. Die Aufklärungsquote 
liegt hier bei 74 Prozent. Zu dem Stand der 
Anklageerhebungen und Strafverfahren in die-
sem Bereich hat die Staatsregierung keinen 
Überblick. Das ist aus unserer Sicht ein wichti-
ges Defizit! Außerdem wurden 15 Tatverdäch-
tige im Zusammenhang mit islamfeindlichen 
Gewalttaten ermittelt. Von den auf politische 
Straftaten spezialisierten Generalstaatsanwalt-
schaften in München, Nürnberg und Bamberg 
wurden im Jahr 2024 aber nur acht Personen 
im Zusammenhang mit islamfeindlich moti-
vierten Gewalttaten angeklagt.  



Straf- und Gewalttaten gegen 
politische Amts- und Mandats-
träger*innen    

Die Straf- und Gewalttaten gegen politische 
Amts- und Mandatsträger*innen in Bayern 
bewegen sich mit 886 Delikten weiterhin auf 
einem sehr hohen Niveau. Gegenüber den 
Vorjahren ist die Zahl der Übergriffe gegen 
Amts- und Mandatsträger*innen allerdings 
leicht gesunken. Im Jahr 2022 wurden 1081 
und im Jahr 2023 hingegen 1013 Straftaten 
registriert. Der Rückgang der Angriffe gegen 
Politiker*innen dürfte vor allem an der ab-
nehmenden Bewegungsdynamik aus dem 
Milieu der Querdenker*innen, Reichsbür-
ger*innen und Verschwörungsideolog*innen 
liegen.  
 
Unter die Straftaten fallen auch 40 Gewaltde-
likte. Insgesamt wurden 49 politische Amts- 
und Mandatsträger*innen im Jahr 2024 Opfer 
von politisch motivierter Gewaltkriminalität, 
darunter befinden sich 15 kommunale Amts-
träger*innen. Überwiegend handelt es sich 
dabei um Opfer von reichsbürgertypischen 
Erpressungen. In drei Fällen kam es auch zu 
Beschädigungen von Fahrzeugen und in zwei 
Fällen zu Körperverletzungen. Damit ist auch 
die Zahl der Opfer von Gewalttaten leicht 
zurückgegangen. Im Jahr 2023 waren es noch 
62 Personen. Fast alle Gewalttaten werden 
dem Reichsbürgerspektrum und der ver-
schwörungsideologischen Szene zugeordnet. 
Außerdem wurden noch 27 Fälle von Nöti-
gungen und Bedrohungen und 33 Fälle von 
Sachbeschädigungen registriert. Den Großteil 
der Delikte machen Beleidigungen, Verleum-
dungen und Volksverhetzungstaten aus.  

 
Ein Großteil der Straftaten gegen Amts- und 
Mandatsträger*innen wird in der Statistik po-
litisch motivierter Kriminalität weiterhin der 
unspezifischen Kategorie ‚sonstige Zuord-
nung‘ zugeschrieben, hinter der sich vor al-
lem Coronaleugner*innen, Querdenker*innen, 
Verschwörungsideolog*innen sowie 
‚Reichsbürger*innen und Selbstverwal-
ter*innen‘ verbergen. Unter diese Kategorie 
fallen 762 von 886 Delikten und somit rund 
86 Prozent aller Taten. 139 Straftaten – da-
runter 30 Gewaltdelikte – aus der Kategorie 
‚sonstige Zuordnung‘ werden explizit dem 
Milieu der Reichsbürger*innen zugeordnet. 
Mit deutlichem Abstand folgen rechtsextre-
me Täter*innen (79 Delikte = 8,9 Prozent) 
und linksmotivierte Täter*innen (34 Delikte = 
3,8 Prozent). Bei den rechten Straftaten ist 
ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vor-
jahr zu verzeichnen (2023: 50 Delikte).  
 
Die Zahl der Straftaten gegen politische Amts
- und Mandatsträger*innen, die der Hasskri-
minalität zugeordnet wurden, ist von 63 De-
likten im Jahr 2023 auf 81 Delikte im Jahr 
2024 gestiegen. Mit 41 Straftaten entfällt 
hier der größte Anteil auf den PMK-Bereich -
rechts-, gefolgt von 35 Delikten aus der Kate-
gorie ‚sonstige Zuordnung‘.  
 
Im Zusammenhang mit den Wahlkämpfen 
kam es 2024 zu 384 Sachbeschädigungen an 
Wahlplakaten oder Wahlkampfmaterialien 
sowie zu 37 Sachbeschädigungen gegen Par-



teigebäude oder Abgeordnetenbüros. Hier fallen 
85 Prozent der Taten in der Kriminalstatistik in 
die Kategorie ‚sonstige Zuordnung‘.  
 
Offensichtlich gibt es weiterhin Defizite bei der 
Strafverfolgung. Insgesamt konnten 610 Tatver-
dächtige ermittelt werden. Die Staatsregierung 
kann jedoch nicht aufzeigen, zu wie vielen Ankla-
geerhebungen und Verurteilungen es gekommen 
ist. Viele Verfahren dürften nach wie vor mit einer 
Einstellung enden. So kam es bei den 40 Gewalt-
taten mit 38 ermittelten Tatverdächtigen ledig-
lich zu neun Verurteilungen oder Strafbefehlen 
von Täter*innen. Auch das bereits 2020 einge-
führte Online-Anzeigeverfahren ist nicht ausrei-
chend bekannt. So haben bisher in Bayern nur 
195 Politiker*innen Zugang zu dem Verfahren. 
Trotz Tausender Delikte in diesem Zeitraum wur-
den seit September 2020 nur 257 Fälle über das 
Online-Verfahren bei der Generalstaatsanwalt-
schaft München gemeldet. 



Gefahren durch rechten Terror 
und untergetauchte Neonazis  

Die Gefährdung durch rechten Terroris-
mus ist in Bayern und in der ganzen Bun-
desrepublik nach wie vor sehr hoch. Der 
rassistische Anschlag am Olympia-
Einkaufszentrum in München, der Mord 
an dem Kasseler Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke, der antisemitische, rassis-
tische und frauenfeindliche Anschlag in 
Halle sowie der rassistische Terror 2020 
in Hanau beweisen dies auf schreckliche 
Weise. Allein 22 Menschen wurden im 
letzten Jahrzehnt bei den genannten An-
schlägen durch rechtsextreme Terroris-
ten ermordet. Andere geplante Anschläge 
konnten erst im letzten Moment durch 
die Sicherheitsbehörden verhindert wer-
den. Der militante Rechtsextremismus 
muss deshalb weiterhin als die größte 
Gefahr für die Innere Sicherheit in Bayern 
und Deutschland betrachtet werden.  
 
Die rechtsextreme Szene hat sich in den 
vergangenen Jahren grundlegend moder-
nisiert und diversifiziert. Sie hat in neuen 
gesellschaftlichen Bereichen Einfluss ge-
wonnen und über PEGIDA und die Corona
-Proteste zum ersten Mal Zugang zu grö-
ßeren sozialen Bewegungen auf der Stra-
ße erlangt. Gleichzeitig sind vor allem 
sehr junge Teile der Szene aktionisti-
scher und militanter geworden. Dies ha-
ben die zahlreichen Angriffe auf Chris-
topher Street Day-Paraden im vergange-
nen Jahr gezeigt. Während traditionelle 
Parteien und Organisationen der extre-
men Rechten stagnieren, wachsen neben 
der AfD das unorganisierte Personenpo-

tenzial und die subkulturelle Szene stetig 
an.  
 
Viele Gruppierungen und Einzelpersonen 
organisieren und radikalisieren sich 
hauptsächlich über das Internet. Dadurch 
hat sich das Potenzial an rechtsextremen 
Straf- und Gewalttäter*innen erheblich 
ausgeweitet. Die Gewaltbereitschaft von 
im Netz radikalisierten Täter*innen kann 
dabei bis zu schweren terroristischen An-
schlägen reichen, wie die mörderischen 
Attentate von München, Halle und Hanau 
beweisen. Zudem entstehen über die Ver-
netzung im Internet neue international 
agierende Terrorgruppen wie 
‚Atomwaffen Division‘, ‚Feuerkrieg Divisi-
on‘ oder ‚The Base‘. Diese Gruppen rufen 
offen zu einem bewaffneten Rassenkrieg 
auf und sind international bereits für etli-
che Anschläge und Morde verantwortlich.  
 
Die Gefahr, dass die aktuelle rechtsextre-
me Dynamik insbesondere unter Jugend-
lichen zu neuer Gewalt führt, zeigt sich 
bereits in anderen Bundesländern 
(‚Letzte Verteidigungswelle‘) und auch 
Bundesinnenminister Dobrindt hat bei 
der Vorstellung des Bundes-
Verfassungsschutzberichts 2024 die stei-
gende Gewaltbereitschaft unter Jugendli-
chen in der rechtsextremen Szene zum 
Thema gemacht. Zu der Problematik ge-
waltbereiter rechtsextremer Jugendgrup-
pen äußert sich die Staatsregierung in 
der Antwort auf unsere Anfrage nicht.  
 



Auch in Bayern existiert eine akute Bedro-
hung durch rechtsextremen Terrorismus. So 
wurden allein in den vergangenen Jahren ei-
ne rechte Terrorgruppe aus dem Milieu der 
rechtsextremen Bürgerwehren um den Augs-
burger Werner S. aufgedeckt und elf Perso-
nen wegen Mitgliedschaft in einer terroristi-
schen Vereinigung verurteilt. Weiterhin wur-
den ein Kopf der rechtsextremen Terrorgrup-
pe ‚Feuerkrieg Division‘ im Landkreis Cham in 
Haft genommen und wegen der Vorbereitung 
einer schweren staatsgefährdenden Gewalt-
tat verurteilt sowie eine langjährige Aktivistin 
der Partei ‚Der III. Weg‘ wegen der Vorberei-
tung von Anschlägen auf Kommunalpolitiker, 
Polizist*innen und Muslim*innen zu einer 
langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Zuletzt 
wurden mehrere Durchsuchungswellen we-
gen rechtsextremem Waffenschmuggel be-
kannt.  
 
Über aktuelle Aktivitäten militanter neonazis-
tischer Gruppierungen wie der ‚Atomwaffen 
Division‘, der ‚Feuerkrieg Division‘, 
‚Blood&Honour‘, ‚Combat 18‘ oder 
‚Hammerskin Nation‘ liegen den bayerischen 
Sicherheitsbehörden anscheinend keine neu-
en Erkenntnisse vor. In der Antwort auf unse-
re Fragen wird lediglich auf alte Anfragen 
und Passagen aus älteren Verfassungsschutz-
berichten verwiesen.  
 
Die Staatsregierung hat ebenfalls keine kon-
kreten Erkenntnisse über die aktuelle Gefähr-
dungslage durch terroristische Anschläge und 
gewalttätige Aktionen von Rechtsextre-
mist*innen, Reichsbürger*innen oder Ver-
schwörungsideolog*innen. Zur aktuellen Ge-
fährdungslage durch rechte Anschläge und 
Gewalttaten heißt es in der Antwort auf un-
sere Anfrage, dass der Staatsregierung aktu-
ell „keine konkreten Hinweise auf geplante 
Anschläge“ vorliegen. Hingewiesen wird auf 
die „grundsätzlich bestehende Gefährdung 
durch irrational handelnde oder emotionali-

sierte Einzeltäterinnen und Einzeltäter“. Die 
Bildung weiterer terroristischer Gruppierun-
gen aus dem rechtsextremen Spektrum wird 
grundsätzlich für möglich gehalten. Zudem 
wird auf die hohe Affinität der rechten Szene 
zu Waffen und Sprengstoffen verwiesen. Per-
sonen des öffentlichen Lebens – insbesonde-
re mit Migrationsbiografie – , Repräsen-
tant*innen des Staates, Bürgerinitiativen und 
Medieneinrichtungen, die sich kritisch mit 
dem Rechtsextremismus auseinandersetzen 
sowie jüdische Einrichtungen und Personen 
sind besonders durch rechte Straf- und Ge-
walttaten gefährdet. Zu aktuell möglicher-
weise in Bayern anhängigen Verfahren gegen 
rechtsextreme kriminelle oder terroristische 
Vereinigungen bzw. ihre Mitglieder und Un-
terstützer erteilt die Staatsregierung keine 
Auskunft.  
 
Bayern ist ein Hotspot und wichtiges Rekru-
tierungsfeld für terroristische Vereinigungen 
aus dem Umfeld der in sich heterogenen 
Reichsbürgerbewegung. Gegenwärtig laufen 
Verfahren der Bundesanwaltschaft gegen die 
Hauptbeschuldigten der ‚Vereinten Patrioten‘ 
und der ‚Patriotischen Union‘ vor dem OLG in 
Frankfurt, Stuttgart, München und Koblenz. 
Unter den Angeklagten befinden sich jeweils 
auch zahlreiche Personen aus Bayern. In bei-
den Ermittlungskomplexen wurden weitere 
Verfahren gegen mutmaßliche Mitglieder 
bzw. Unterstützer*innen vom Bundesanwalt 
an die Generalstaatsanwaltschaft in München 
abgegeben.  
 
In Bayern sind gegenwärtig also noch zahlrei-
che Ermittlungsverfahren gegen mutmaßli-
che Mitglieder oder Unterstützer*innen terro-
ristischer Vereinigungen aus dem Umfeld der 
Reichsbürgerbewegung anhängig: Gegen die 
‚Patriotische Union‘ unter Führung von Hein-
rich VIII Prinz Reuß läuft aktuell vor dem OLG 
München eines von drei Hauptverfahren ge-
gen acht Angeklagte dieser terroristischen 



Vereinigung. Weitere fünf Ermittlungsverfah-
ren gegen insgesamt 13 Beschuldigte aus 
Bayern zwischen 40 und 70 Jahren wurden 
vom Generalbundesanwalt an die General-
staatsanwaltschaft München, Zentralstelle 
zur Bekämpfung von Extremismus und Terro-
rismus abgegeben. Über Stand der Verfahren 
und eventuelle Ermittlungsmaßnahmen er-
teilt die Staatsregierung keine Auskunft.  
 
Auch bei einer weiteren bekannten terroristi-
schen Vereinigung aus dem Reichsbürger-
spektrum, den ‚Vereinten Patrioten‘ (oder 
‚Kaiserreichgruppe‘), wurden vier weitere Er-
mittlungsverfahren durch den Generalbun-
desanwalt an die Zentralstelle zur Bekämp-
fung von Extremismus und Terrorismus abge-
geben. Die Ermittlungsverfahren richten sich 
gegen insgesamt vier männliche Beschuldig-
te aus Bayern im Alter von 40 bis 70 Jahren. 
Ein 42-jähriger Ex-Soldat, der sich als Waf-
fenlieferant betätigen wollte, wurde bereits 
wegen Unterstützung einer terroristischen 
Vereinigung in München zu einer Bewäh-
rungsstrafe (!) von einem Jahr und acht Mona-
ten verurteilt. Gegen drei weitere Beschuldig-
te wurden Anfang April 2025 Haftbefehle 
vollstreckt. Gegen fünf Hauptbeschuldigte 
der ‚Vereinten Patrioten‘ läuft bereits seit län-
gerem ein Prozess vor dem OLG in Koblenz.  
 
Auch die Reichsbürgerideologie kann also zur 
Grundlage für Radikalisierungsprozesse bis 
hin zu terroristischer Gewaltanwendung wer-
den. Gewalttaten aus der Reichsbürgerszene 
richten sich in aller Regel gegen staatliche 
Maßnahmen und gegen Repräsentant*innen 
des Staates. Eine besondere Gefährdung geht 
von Reichsbürger*innen aus, die im Besitz 
einer Waffenerlaubnis sind. In Bayern waren 
Ende 2024 immer noch 20 Personen aus dem 
Reichsbürgermilieu im Besitz einer Waffener-
laubnis (davon 13 Personen mit einer Waffen-
besitzkarte, die den Besitz von Schusswaffen 
erlaubt). Insgesamt befanden sich 54 erlaub-

nispflichtige Waffen im Besitz dieser Perso-
nen. Außerdem sind in Bayern auch noch 23 
bekannte Rechtsextremist*innen im Besitz 
einer Waffenerlaubnis (21 Personen mit Waf-
fenbesitzkarte). Insgesamt besitzen diese 
Rechtsextremist*innen 84 erlaubnispflichtige 
Waffen.  
 
Wir fordern deswegen die vollständige Ent-
waffnung der rechtsextremen Szene und der 
Reichsbürgerbewegung. Dies gilt bei einer 
entsprechenden Einstufung auch für Mitglie-
der der AfD und ihrer Jugendorganisation 
‚Junge Alternative‘. Rechtsextremist*innen 
und Verschwörungsideolog*innen dürfen 
nicht in den legalen Besitz tödlicher Waffen 
gelangen. Angesichts der aufgedeckten Um-
sturzplanungen und des hohen Gewaltpoten-
zials dieser Szenen ist dies ein untragbares 
Sicherheitsrisiko.  
 
Zu Erkenntnissen im Bereich des Waffen-
schmuggels und der Aufdeckung von Waffen-
depots mit Bezügen zur rechten Szene macht 
die Staatsregierung keine Angaben, da der 
Rechercheaufwand zu hoch sei. Es ist sehr 
bedenklich, dass die Staatsregierung hier of-
fenbar keinen Überblick über einschlägige 
Aktivitäten der äußerst waffenaffinen rechten 
Szene hat.  
 
Angesichts der zahlreichen rechtsterroristi-
schen Anschläge und rechten Terrorgruppen 
der letzten Jahre, überrascht es sehr, dass von 
den bayerischen Sicherheitsbehörden zum 
Stichtag 31.12.2024 nur sieben Personen als 
rechtsextreme ‚Gefährder‘ geführt werden, 
denen die Begehung von schweren Straf- und 
Gewalttaten bis hin zu terroristischen An-
schlägen zuzutrauen ist. Im vergangenen Jahr 
waren es noch acht Personen. Zwei rechte 
‚Gefährder‘ werden dabei auch der Reichsbür-
gerszene bzw. dem verschwörungsideologi-
schen Spektrum zugeordnet.  



 

Von den insgesamt fünf ‚Gefährdern‘ aus dem Be-
reich ‚sonstige Zuordnung‘ werden drei der 
Reichsbürgerszene bzw. dem verschwörungside-
ologischen Spektrum zugeordnet sowie weitere 
sechs relevante Personen.  
 
Weitere 14 Rechtsextremist*innen werden als 
‚relevante Personen‘ geführt, denen die Unter-
stützung von schweren Straf- und Gewalttaten 
zugetraut wird. Auch diese Zahl ist gegenüber 
dem vergangenen Jahr mit 19 ‚relevanten Perso-
nen‘ gesunken. Hier wird offensichtlich die reale 
Gefährdungslage fahrlässig unterschätzt. Oft 
erfolgt die Einstufung als ‚Gefährder‘ erst als 
Konsequenz auf eine Verhaftung wegen der Vor-
bereitung oder Begehung von schweren staats-
gefährdenden Gewalttaten. Zum Vergleich wer-
den im Bereich Islamismus in Bayern 32 Perso-
nen als ‚Gefährder‘ und 18 als ‚relevante Perso-
nen‘ eingestuft. Wir fordern deshalb eine grund-
sätzliche Neubewertung des rechtsextremen 
Gefahrenpotenzials, eine systematische Über-
prüfung aller Verdachtsfälle und die Anpassung 
der Zahl der von den Sicherheitsbehörden als 
rechtsextreme ‚Gefährder‘ bzw. ‚relevante Perso-
nen‘ registrierten Neonazis.  
 

Äußerst alarmierend ist die hohe Zahl der offe-
nen Haftbefehle gegen Personen aus der rech-
ten Szene und dem Reichsbürgermilieu. Insge-
samt handelt es sich um 184 Haftbefehle gegen 
Rechtsextremist*innen. Obwohl wir explizit da-
nach gefragt haben, wurde uns die genaue Zahl 
der betroffenen Personen nicht genannt. 2023 
waren es 179 Haftbefehle gegen 143 Personen. 
Hinzu kommen noch einmal 156 Haftbefehle 
aus dem PMK-Bereich ‚sonstige Zuordnung‘ ge-
gen Reichsbürger*innen und Verschwörungside-
olog*innen, 77 Haftbefehle im Bereich PMK-
rechts konnten 2024 vollstreckt werden. Hinzu 
kommen 80 vollstreckte Haftbefehle im PMK-
Bereich ‚sonstige Zuordnung‘. Im Jahr 2024 wur-
den 127 Haftbefehle im Bereich PMK-rechts neu 
erlassen. Im Bereich ‚sonstige Zuordnung‘ kom-
men noch einmal 131 neu erlassene Haftbefehle 
hinzu. Mehr als die Hälfte der offenen Haftbe-
fehle wurde aufgrund von Straftaten aus dem 
Bereich der politisch motivierten Kriminalität 
ausgestellt. 97 offene Haftbefehle aus der PMK-
rechts und 80 offene Haftbefehle aus dem Be-
reich ‚sonstige Zuordnung‘ sind ganz oder teil-
weise Delikten aus dem Bereich der politisch 
motivierten Kriminalität zuzuordnen. Die große 
Zahl der Haftbefehle ist ein Indiz für das hohe 
kriminelle Potenzial der rechten Szene.  
 
Der Fahndungsdruck auf straffällige Angehörige 
der rechten Szene und des Reichsbürgermilieus 
muss erhöht werden. Offene Haftbefehle müs-
sen zeitnah vollstreckt werden. Die große Zahl 
untergetauchter Neonazis stellt eine erhebliche 
Bedrohung dar. Es ist davon auszugehen, dass 
viele Betroffene ihre politischen Aktivitäten 
auch aus der Illegalität heraus fortsetzen. Wie 
gefährlich dies ist, muss uns spätestens seit der 
Enttarnung des ‚Nationalsozialistischen Unter-
grunds‘ (NSU) klar sein. Die Fahndung nach un-
tergetauchten Rechtsextremist*innen muss des-
halb intensiviert werden. Offene Freiheitsstrafen 
müssen auch vollzogen werden können.  

Jahr Rechtsextreme  
Gefährder 

Relevante  
Personen 

2014 2 27 

2015 3 21 

2016 3 17 

2017 2 17 

2018 3 19 

2019 3 17 

2020 5 18 

2021 4 17 

2022 7 20 

2023 8 19 

2024 7 14 



Die AfD als rechtsextreme  
Partei behandeln  

In den vergangenen Jahren hat sich die 
gesamte AfD im Bund und in Bayern kon-
tinuierlich radikalisiert und wird mittler-
weile eindeutig von Protagonist*innen 
völkisch-nationalistischer Ideologie do-
miniert. Dies gilt insbesondere für die im 
Oktober 2023 neu gewählte Landtags-
fraktion und den aktuellen Landesvor-
stand der bayerischen AfD. Die AfD ist in 
Bayern in ihrer Gesamtheit zu einer 
rechtsextremen Partei geworden. Sie un-
terscheidet sich in ihrer politischen Aus-
richtung und der Zusammensetzung ihrer 
Führungspersonen in keiner Weise mehr 
von den besonders radikalen ostdeut-
schen Landesverbänden der Partei, die 
von den dortigen Sicherheitsbehörden 
bereits seit längerem als rechtsextrem 
eingestuft werden.  
 
Nun hat auch das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV) die gesamte AfD als 
‚gesichert rechtsextrem‘ eingestuft. Es ist 
deswegen Zeit, die AfD auch in Bayern 
als rechtsextreme Organisation zu be-
handeln und die gesamte Partei einer 
gesteigerten Beobachtung durch die Si-
cherheitsbehörden zu unterziehen. Dies 
würde auch den Einsatz nachrichten-
dienstlicher Mittel sowie die Sichtung 
und Auswertung nicht öffentlich zugäng-
licher Quellen implizieren. Bisher erfolgt 
in Bayern lediglich eine sach- und the-
menbezogene Beobachtung der Partei 
sowie die Beobachtung einiger weniger 
Funktions- und Mandatsträger*innen der 
Partei. Dabei werde laut Auskunft des 

bayerischen Landesamtes für Verfas-
sungsschutz (BayLfV) ausschließlich auf 
öffentlich zugängliche Quellen und Äu-
ßerungen zurückgegriffen.  
 
Die Entscheidung über die Qualität und 
das Ausmaß der Beobachtung basiert auf 
der fachlichen Expertise des BayLfV. Die-
ses hat zum derzeitigen Zeitpunkt noch 
keine Einstufung der gesamten bayeri-
schen AfD als ‚gesteigert beobachtungs-
bedürftige Bestrebung‘ nach Art. 4 Abs. 2 
Nr. 3 Bayerisches Verfassungsschutzge-
setz (BayVSG) vorgenommen, sondern 
behandelt sie als ‚Beobachtungsobjekt 
zur Aufklärung‘. Sollte noch keine Neu-
einstufung geplant sein, so ist die Hoch-
stufung durch das BfV ein hinreichender 
Grund, um eine Neueinstufung auch in 
Bayern zu prüfen.  
 
Die Klage der AfD gegen ihre Beobach-
tung durch das BayLfV wurde vom Ver-
waltungsgericht München abgewiesen. 
Ein Eilverfahren auf einstweiligen 
Rechtsschutz scheiterte ebenfalls bereits 
vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof. Das VG München sah in seinem 
Urteil vom 20.06.2024 ausreichend 
„tatsächliche Anhaltspunkte für verfas-
sungsfeindliche Bestrebungen innerhalb 
der AfD“. Aussagen bayerischer AfD-
Politiker*innen würden ein „Bedrohungs- 
und Schreckensszenario mit Blick auf 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
Menschen muslimischen Glaubens“ ver-
breiten. Durch Äußerungen, welche auf 



einem „ethnisch-biologischen Volksverständ-
nis basieren“, würden „auch deutsche Staats-
bürger mit Migrationshintergrund menschen-
würdeverletzend ausgegrenzt“. Bayerischen 
AfD-Politiker*innen zurechenbare Äußerun-
gen „machen die demokratischen Institutio-
nen und damit auch die Demokratie und den 
Rechtsstaat insgesamt in verfassungsschutz-
relevanter Weise verächtlich“. Die gewürdig-
ten Äußerungen von Vertreter*innen der AfD 
würden „nicht nur einzelne verbale Entglei-
sungen darstellen“. Des Weiteren stellt das 
Gericht fest: „Da die Voraussetzungen für eine 
Beobachtung der AfD durch das BayLfV zu 
bejahen sind, ist auch die grundlegende Vo-
raussetzung für den Einsatz nachrichten-
dienstlicher Mittel eröffnet“.  
 
In einer internen Chatgruppe, der 
‚Alternativen Nachrichtengruppe Bayern‘, an 
der fast alle wichtigen bayerischen Funktio-
näre der AfD beteiligt waren, wurde bereits 
2021 ein „gewaltsamer Umsturz des politi-
schen Systems“ bzw. ein „Bürgerkrieg“ auch 
von einer damaligen Landtagsabgeordneten 
der Partei für unvermeidlich gehalten. Wäh-
rend einer Kundgebung des KV München-Ost 
gegen die Münchener Sicherheitskonferenz 
im Februar 2023 hat der Chefredakteur des 
rechtsextremen ‚Compact-Magazins‘, Jürgen 
Elsässer, dazu aufgerufen, der Regierung den 
„Krieg zu erklären“ und die „Regierung einzu-
sperren“. Die AfD billigt zudem, deutschen 
Staatsbürger*innen mit Migrationsbiografie, 
von AfD-Politiker*innen als sog. 
‚Passdeutsche‘ diffamiert, aufgrund ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit nur einen minderen 
rechtlichen Status zu. Dies verstößt gegen 
das Prinzip der Menschenwürde und ist mit 
dem Volksverständnis des Grundgesetzes un-
vereinbar. Die von der bayerischen AfD später 
mit einer Parteitagsresolution bekräftigte 
Forderung nach ‚Remigration‘ auch von Deut-
schen mit Migrationsbiografie wird durch das 
Gericht als verfassungsfeindliche Aussage 

bewertet. Abhängig von einem behaupteten 
eindeutigen ethnisch-biologischen bzw. eth-
nisch-kulturellen Hintergrund, sollen Men-
schen dazu gedrängt werden, das Land zu 
verlassen. Teile der AfD würden zudem die 
‚Identitäre Bewegung‘ und ihr prominentes 
Aushängeschild Martin Sellner als strategi-
schen Partner betrachten. Landtagsabgeord-
nete der AfD und Parteifunktionär*innen ha-
ben sich beispielsweise im November 2023 
an einem Vernetzungstreffen der IB-
Gruppierung ‚Reconquista 21‘ im schwäbi-
schen Dasing beteiligt, bei dem Martin Sell-
ner sein Konzept für eine massenhafte 
‚Remigration‘ vorgestellt hat. Gegen das Ur-
teil des VG München hat die AfD Berufung 
eingelegt.  
 
Auch die Beobachtung einzelner Landtagsab-
geordneter der AfD durch das BayLfV ist ein 
eindeutiges Indiz für die verfassungswidrigen 
Bestrebungen der Partei. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat für die Beobachtung von 
Abgeordneten mit dem sog. ‚Ramelow-Urteil‘ 
besonders hohe rechtliche Hürden aufge-
stellt. Abgeordnete müssen demnach ihr 
Mandat dazu missbrauchen, die freiheitlich-
demokratische Grundordnung in aggressiver 
und aktiver Weise zu bekämpfen. Genau dies 
wird beispielsweise bei dem AfD-MdL Franz 
Schmid gesehen, der bereits seit Anfang 2024 
beobachtet wird. Schmid propagiert laut dem 
bayerischen Innenministerium einen gegen 
die Menschenwürde gerichteten ethnischen 
Volksbegriff und fordert in 
„verfassungsfeindlicher Weise eine 
‚Remigration‘ von Personen, die nicht den 
eigenen ethnokulturellen Kriterien entspre-
chen.“ Schmids Position zur ‚Remigration‘ 
wurde mittlerweile als ‚Bayerische Resolution 
für Remigration‘ vom Landesparteitag der 
AfD am 24. November 2024 in Greding mit 
nur einer Gegenstimme beschlossen. Darüber 
hinaus bemüht sich Schmid darum, „die Ver-
netzung der AfD hin zum extremistischen 



Vorfeld der Partei zu intensivieren“. Außer-
dem wird ihm vorgeworfen, „die durch sein 
Mandat erlangten finanziellen Ressourcen 
[…] in missbräuchlicher Weise zur Förderung 
extremistischer Ziele ein[zusetzen], etwa 
durch die finanzielle Unterstützung extremis-
tischer Personenzusammenschlüsse“. Seit 
April 2025 wird mit dem MdL Rene Dierkes 
ein weiterer Abgeordneter der AfD-
Landtagsfraktion durch das BayLfV beobach-
tet. Bei einem dritten Abgeordneten wird ei-
ne Beobachtung gegenwärtig noch geprüft.  
 
Wesentliche Grundlagen für die Bewertung 
der AfD als gesichert rechtsextreme Organi-
sation sind ihr ethnischer Volksbegriff, ihre 
rassistische und islamfeindliche Hetze gegen 
Menschen mit Migrationshintergrund, ihre 
Agitation gegen demokratische Institutionen 
und Repräsentant*innen des Staates, antise-
mitische und geschichtsrevisionistische Äu-
ßerungen von Parteifunktionär*innen sowie 
pauschale Diffamierungen politischer Geg-
ner*innen und demokratischer Parteien. Da-
mit delegitimiert die AfD das demokratische 
System, spaltet die Gesellschaft und vergiftet 
das politische Klima. Einzelne AfD-
Politiker*innen schrecken dabei nicht vor ei-
ner Zusammenarbeit mit offen gewaltberei-
ten und terroristischen Gruppierungen zu-
rück, wie es in jüngster Zeit die Verstrickun-
gen von AfD-Politiker*innen in die derzeit vor 
Gericht stehende terroristische Vereinigung 
‚Patriotische Union‘ sowie in die mutmaßlich 
rechtsextremistische terroristische Vereini-
gung ‚Sächsische Separatisten‘ bewiesen ha-
ben. 
 
Die AfD verstößt gegen das Demokratie- und 
Rechtsstaatsprinzip, indem sie das demokra-
tische System der Bundesrepublik verächtlich 
macht. So hat der KV Würzburg der AfD in 
einer Äußerung die Bundesrepublik als an-
geblichen Unrechtsstaat mit dem Nationalso-
zialismus verglichen. Auf einer Strategieta-

gung der ‚Jungen Alternative Bayern‘ am 8. 
Juni 2024 in Nürnberg legte ein Gastredner 
nahe, zur Durchsetzung politischer Ziele das 
Rechtsstaatsprinzip zu missachten: Das Prob-
lem der massenhaften Abschiebung hier le-
bender Deutscher mit Migrationshintergrund 
ließe sich nach einer Machtübernahme der 
AfD auch ohne komplizierte Gesetzesände-
rungen lösen. Einmal an der Macht seien die 
gesetzlichen Grundlagen des eigenen Han-
delns nicht mehr relevant. Die Tagung war 
von Franz Schmid, einem Landtagsabgeord-
neten und Vorsitzenden der Jungen Alternati-
ve in Bayern vorbereitet worden, drei weitere 
Landtagsabgeordnete nahmen an der Veran-
staltung teil.  
 
Auch dem in der AfD populären Verschwö-
rungsnarrativ vom ‚Großen Austausch‘, nach 
welchem in einem bewusst gesteuerten Pro-
zess die einheimische Bevölkerung durch 
Migrant*innen ersetzt werden solle, liegt ein 
ethnisch definiertes Verständnis von Volk zu-
grunde. Menschen mit Migrationsbiografie 
und insbesondere Muslim*innen wird pau-
schal die Integrationsfähigkeit und -willigkeit 
abgesprochen. Menschen aus bestimmten 
Ländern und Weltregionen können demnach 
niemals ein gleichberechtigter Teil des deut-
schen Volkes werden. Personen werden also 
nur aufgrund ihrer Herkunft bzw. Religions-
zugehörigkeit pauschal herabgewürdigt und 
zu Menschen zweiter Klasse erklärt. Diese 
islamfeindliche und rassistische Ideologie 
verletzt ebenfalls die Menschenwürde von 
Menschen mit Migrationsbiografien, insbe-
sondere von Menschen mit muslimischer 
Glaubenszugehörigkeit.  
 
Die Mitgliederzahl der AfD in Bayern hat sich 
nach eigenen Angaben im Jahr 2024 auf rund 
7.000 Personen erhöht. Im Jahr 2023 waren 
es noch 5.000 Mitglieder. Damit hat sich die 
Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres um 
rund 40 Prozent erhöht. Vor dem Hintergrund 



der Erfolge bei den Europa- und Bundestags-
wahlen erscheint diese Eigenauskunft der 
AfD durchaus glaubwürdig. Dieser große Mit-
gliederzuwachs ist sicherlich auch ein Resul-
tat der zunehmenden Etablierung und Nor-
malisierung der Partei.  
 
In Bayern lassen sich intensive Vernetzungs-
bestrebungen von Vertreter*innen der AfD 
mit rechtsextremistischen Gruppierungen aus 
dem sogenannten ‚Vorfeld‘ der Partei fest-
stellen. Neben der Jungen Alternative (JA) 
zählen hierzu in Bayern insbesondere die 
‚Identitäre Bewegung‘ (IB) und rechtsextreme 
Burschenschaften. Die JA fungiert dabei oft-
mals als Bindeglied zwischen Partei und 
‚Vorfeld‘. Vor allem in Nordschwaben sind 
intensive Vernetzungsaktivitäten zwischen 
AfD (OV Meitingen und Umgebung), der JA 
Schwaben und der IB Schwaben erkennbar. 
Die Teilnahme von führenden Aktivist*innen 
der IB bei verschiedenen AfD-
Veranstaltungen in der Region wurde aus-
drücklich begrüßt. Es gibt auch einzelne per-
sonelle Überschneidungen zwischen der AfD 
bzw. der JA und der IB in Bayern. Aktive der 
IB Bayern oder rechtsextremer Burschen-
schaften werden von der Landtagsfraktion 
der AfD bzw. einzelnen Abgeordneten als 
Mitarbeitende beschäftigt. Der Augsburger 
Aktivist Maximilian M. und jetzige Bun-
dessprecher der ‚Identitären Bewegung‘ hat 
den Gredinger Parteitag der AfD im Januar 
2024 fotografisch dokumentiert. An einer 
Berlinfahrt des AfD-Bundestagsabgeordneten 
Rainer Rothfuß im Juli 2024 haben sich auch 
führende Aktivist*innen der IB-
Regionalgruppierungen ‚Lederhosen Revolte‘ 
und ‚Reconquista 21‘ beteiligt. Immer wieder 
tauchen auch einzelne bekannte Rechtsextre-
me bei Besuchergruppen der AfD im Landtag 
auf. Wichtige Funktionär*innen der AfD ver-
folgen dabei das vom Publizisten Benedikt 
Kaiser entwickelte Konzept einer ‚Mosaik-
Rechten‘, welches eine strategische Koopera-

tion zwischen der AfD und ihrem politischen 
‚Vorfeld‘ propagiert.  
 
Bei den rechtsextremen Burschenschaften 
‚Danubia München‘, ‚Frankonia Erlangen‘ und 
der ‚Teutonia Prag zu Würzburg‘ finden sich 
jeweils auch Mitglieder und Funktionäre der 
AfD oder der JA. Der bayerische MdL Daniel 
Halemba ist als Teil der Aktivitas der Bur-
schenschaft Teutonia Prag zu Würzburg we-
gen verschiedener Straftaten 
(Volksverhetzung, Nötigung, Verwendung von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisati-
onen, Geldwäsche) von der Staatsanwalt-
schaft Würzburg angeklagt und vorüberge-
hend sogar per Haftbefehl gesucht worden. 
Der bayerische MdL Benjamin Nolte ist als 
‚Alter Herr‘ bei der Burschenschaft Danubia 
Mitglied. Darüber hinaus traten in der Ver-
gangenheit immer wieder Abgeordnete und 
Funktionäre der AfD bei Veranstaltungen und 
Schulungen der genannten Burschenschaften 
auf.  
 
Einzelne Funktionäre der JA und der AfD neh-
men regelmäßig an Veranstaltungen des In-
stituts für Staatspolitik (IfS) bzw. dessen 
Nachfolgebestrebung Menschenpark Veran-
staltungs-UG in Schnellroda teil. So nahmen 
beispielsweise ein Funktionär der AfD Bayern, 
der in IB-Zusammenhängen bekannt gewor-
den ist, sowie der IB zuzurechnende Rechts-
extremisten aus Bayern an den Studientagen 
der Menschenpark Veranstaltungs-UG am 
25.01.2025 in Schnellroda zum Thema 
„Amerika“ teil. Darüber hinaus fand am 
01.03.2025 eine AfD-Veranstaltung zum The-
ma „Wie Sanktionen uns schaden“ in den 
sonst vom IfS genutzten Räumlichkeiten in 
Schnellroda statt. Als Experten und Referen-
ten traten mit MdB Rainer Rothfuß und dem 
Wirtschaftsreferent der AfD-Landtagsfraktion, 
Jurij Christopher Kofner, zwei bayerische AfD-
Funktionäre auf.  



In der ‚Bayerischen Resolution für Remigration‘ 
wurde bei dem Parteitag der AfD am 
23.11.2024 in Greding die massenhafte Remig-
ration hier lebender Menschen gefordert. Laut 
der einstimmig vom Parteitag beschlossenen 
Resolution soll eine „Remigration im Millio-
nenbereich“ als „Staatsziel“ in der bayerischen 
Verfassung verankert werden. Die derzeitige 
Migrationspolitik in Europa führe zum 
„Niedergang autochthoner Völker“. In der Reso-
lution wird auch gefordert zu prüfen, wie an-
geblich nicht integrationsfähigen deutschen 
Staatsbürger*innen mit Migrationsbiografie die 
Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden 
kann. Die Remigrationsforderung ist laut Si-
cherheitsbehörden insbesondere dann verfas-
sungswidrig, wenn explizit oder sinngemäß 
auch die Ausweisung oder Abschiebung deut-
scher Staatsbürger*innen mit Migrationshinter-
grund gefordert wird. Dies ist in der Resolution 
der Fall. Abstammung oder Religionszugehö-
rigkeit werden von der AfD Bayern als Kriterien 
für die massenhafte Ausweisung von Menschen 
herangezogen. Die Verwendung von Formulie-
rungen und Begrifflichkeiten wie ‚autochthone 
Deutsche‘ bzw. ‚autochthone Völker‘ sowie 
‚Umvolkung‘ oder ‚Großer Austausch‘ deutet 
insgesamt darauf hin, dass die AfD ein ethno-
kulturelles bzw. ethnobiologisches Volksver-
ständnis vertritt. Des Weiteren propagieren 
Funktionär*innen und Politiker*innen der baye-
rischen AfD das Remigrationskonzept Martin 
Sellners, des führenden Aktivisten der IB im 
deutschsprachigen Raum. So wurde dessen 
2024 erschienenes Buch „Remigration. Ein Vor-
schlag“ auf den Social Media Accounts hoch-
rangiger Vertreter*innen der Partei beworben.  
 
Am 17.11.2024 haben der AfD-Kreisverband 
Weilheim-Schongau und der MdL Benjamin 
Nolte anlässlich des Volkstrauertages zu einem 
sogenannten ‚Heldengedenken‘ aufgerufen. 
Das Begehen von ‚Heldengedenken‘ ist fester 
Bestandteil der neonazistischen Geschichtspo-
litik. Bei rechtsextremistischen ‚Heldengedenk‘-

Aktionen wird in der Regel ausschließlich der 
gefallenen deutschen Soldaten in den beiden 
Weltkriegen gedacht, die als Helden für Volk 
und Vaterland dargestellt werden. Dabei wer-
den die Angehörigen der Waffen-SS ausdrück-
lich mit einbezogen. Das ‚Heldengedenken‘ 
geht selbst auf den Nationalsozialismus zurück. 
Die Nationalsozialisten stellten die Heldenver-
ehrung statt des Totengedenkens in den Mit-
telpunkt des bereits in der Weimarer Republik 
praktizierten Volkstrauertags.  
 
Funktionär*innen der bayerischen AfD beteilig-
ten sich auch an Aktionen und Kampagnen ge-
gen queere Menschen und die Paraden zum 
CSD in Bayern. Sie unterstützen die rechtsext-
reme ‚Stolzmonat‘-Kampagne als Gegenpol 
zum ‚Pride Month‘ der queeren Szene oder be-
teiligen sich an Kundgebungen gegen Lesun-
gen von Transpersonen. Im Zusammenhang mit 
der Mobilisierung der rechten Szene kam es 
insbesondere im Jahr 2024 zu zahlreichen An-
griffen gegen Versammlungen zum Christopher 
Street Day.  
 
Die mittlerweile aufgelöste Junge Alternative 
Bayern (JA Bayern) fungierte als Bindeglied 
zwischen der AfD und dem rechtsextremen 
Vorfeld der selbsternannten ‚Neuen Rechten‘. 
Enge Verbindungen gab es insbesondere zur IB 
Bayern und zu rechtsextremen Burschenschaf-
ten in Bayern. Am 27. Januar 2024 hat die JA 
Bayern einen neuen fünfköpfigen Landesvor-
stand gewählt. Vorsitzender wurde der Land-
tagsabgeordnete Franz Schmid. Zu einer Stra-
tegietagung der JA Bayern am 08.06.2024 in 
Nürnberg waren auch einige Vertreter*innen 
des rechtsextremen Vorfelds als Vortragende 
eingeladen. Ein rechtsextremer YouTuber pro-
pagierte in Bezug auf die Abschiebung von 
deutschen Staatsbürger*innen mit Migrations-
biografie den offenen Gesetzesbruch nach ei-
ner möglichen Machtübernahme durch die AfD. 
Insbesondere die JA Nordschwaben bemüht 
sich in regelmäßigen gemeinsamen Veranstal-



tungen um eine enge Vernetzung zum regiona-
len rechtsextremen ‚Vorfeld‘.   
 
Die JA hat nach einem Beschluss des Bundes-
parteitags der AfD im Januar 2025 in Riesa zur 
Neugründung einer stärker parteigebundenen 
Jugendorganisation am 1. Februar 2025 ihre 
Auflösung beschlossen. Prominente Funktio-
när*innen der bayerischen JA haben sich öf-
fentlich gegen die Pläne des Bundesvorstands 
positioniert, konnten sich aber auf dem Bun-
desparteitag nicht durchsetzen. Alle AfD-
Mitglieder unter 36 Jahren sollen vom AfD-
Vorstand zu einem Gründungskongress einer 
neuen Jugendorganisation eingeladen werden. 
Mit der Auflösung der JA wollte die AfD auch 
einem möglichen Verbot des als eigenständig 
eingetragenen Verein organisierten Verbands 
zuvorkommen. Die neue Organisation genießt 
dann ebenfalls den Schutz des Parteienprivi-
legs. Aus diesem strategischen Grund hat auch 
Björn Höcke die Auflösung der JA befürwortet.  





 

 

 


